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1 Einleitung 

1.1 Anlass 

Anlass für die zu erstellende Umweltprüfung ist die 8. punktuelle Änderung des 
Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Kaiserstuhl- 
Tuniberg. Die Umweltprüfung gemäß § 2a BauGB erfolgt in Form eines Flä-
chensteckbriefs für die geplante Flächenausweisung, der der Begründung als 
Anlage beigefügt wird. 

Die Durchführung einer Umweltprüfung ist erforderlich für die Flächenauswei-
sung 2.13 der Gemeinde Eichstetten, die in der 8. Änd. des FNP von Sonder-
baufläche "Holzlagerplatz" in geplante gewerbliche Baufläche umgewandelt 
werden soll.  

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen und gesetzliche Vorgaben 

Baugesetzbuch 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 BauGB Abs. 6 Nr. 7 die 
Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu berücksichtigen. Dies sind insbesondere: 

– die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt, 

– die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im 
Sinne des BNatSchG, 

– umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  

– die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Ab-
fällen und Abwässern, 

– die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie 

– die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, ins-
besondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

– die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union 
festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

– die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes nach den Buchstaben a bis d, 

– unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die 
Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan 
zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 
sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i, Das Baugesetz-
buch verpflichtet gemäß § 1a (2) BauGB zu einem sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden.  

Nach § 2 Abs. 4 BauGB besteht grundsätzlich für alle Bauleitplanverfahren die 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltprüfung.  
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In einem Umweltbericht sind die voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen zu beschreiben und zu bewerten. Dabei sind die Anforderungen an 
den Umweltbericht gemäß der Anlage zum BauGB zu beachten.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. In 
der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB wurde festgelegt, aus 
welchen Bestandteilen ein Umweltbericht zu bestehen hat. 

Bundesnaturschutzgesetz 
Das Bundesnaturschutzgesetz definiert in den §§ 1 und 2 die Ziele und 
Grundsätze des Naturschutzes. Es schreibt vor, dass im Rahmen der Aufstel-
lung von Bauleitplänen bei zu erwartenden Eingriffen in Natur und Landschaft 
über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zu entscheiden ist (§ 18 BNatSchG). 

Die konkrete Abarbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung ge-
mäß §§ 18 - 21 BNatSchG, d.h. die genaue Bilanzierung der Eingriffe kann 
jedoch erst auf der Ebene des Bebauungsplanes erfolgen. 

Seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 
18.12.2007 hat sich die Behandlung des Artenschutzes gemäß der Vorgabe 
der EU-Richtlinien geändert. Diese Bestimmungen des besonderen Arten-
schutzes sind auch im aktuellen BNatSchG, das zuletzt im Dezember 2022 
geändert wurde, unverändert enthalten. 
Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 
BNatSchG besonders und streng geschützten Arten. Dazu zählen (streng ge-
schützte Arten im Fettdruck): 

 Arten des Anhangs A und B der EG-Artenschutzverordnung (EG-VO 338/97) 

 Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

 alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

 Arten der Anlage 1, Spalte 2 und Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung  
(BArtSchV). 

Gemäß § 34 BNatSchG ist eine Aussage im Umweltbericht zu treffen, ob eine 
Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten erfolgt. Bei dem Vorhandensein 
von gemeldeten Natura 2000-Gebieten im Bereich der geplanten Flächenaus-
weisung ist eine Natura 2000-Verträglichkeitsvorprüfung durchzuführen. Diese 
hat zum Ziel zu ermitteln, ob die Schutz und Erhaltungsziele einer Natura 
2000-Fläche möglicherweise beeinträchtigt werden. Falls dies eintritt, muss 
eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. 

Bundesbodenschutzgesetz 
Nach dem Bundesbodenschutzgesetz (§ 1 BodSchG) soll der Boden als 
Standort für die natürliche Vegetation und Standort für Kulturpflanzen, als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer für Schadstoffe sowie 
als landschaftsgeschichtliche Urkunde erhalten und vor Belastungen ge-
schützt werden, eingetretene Belastungen sind zu beseitigen und ihre Auswir-
kungen auf den Menschen und die Umwelt zu verhindern oder zu vermindern. 
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1.3 Umweltziele 

Mensch/Erholung - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§§ 1 u. 3 
BImSchG, § 1 (6) BauGB) 

- Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern (§ 1 (6) BauGB) 

- Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung sowie Belange der Erholung (§ 1 (6) BauGB) 

- Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) BauGB) 

- Bemessungsgrundlage: Orientierungswerte der DIN 18005 (Schall-
schutz im Städtebau) 

Kultur- und Sach-
güter 

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung (§ 1 (5) BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange von Baukultur, Denkmalschutz,  
Denkmalpflege (§ 1 (6) BauGB) 

- Schutz/Erhalt der Kulturdenkmale (§§ 1, 2, 6 u. 8 DSchG) 

Landschafts-
/Ortsbild 

- Berücksichtigung des Landschaftsbilds (§§ 1 (6) u. 1a (3) BauGB) 

- Erhalt von Naturlandschaften und historisch gewachsenen Kulturland-
schaften zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswerts (§ 1 (4) BNatSchG) 

Fläche/Boden - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a 
(2) BauGB 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021, Reduzierung der 
Flächenneuinanspruchnahme auf max. 30 ha/Tag bis 2030 

- Erhalt von natürlichen Bodenfunktionen sowie von Funktion als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte (§§ 1 u. 2 BBodSchG) 

Wasser - Sichern der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen (§ 1 WHG) 

- Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie Schutz vor nachteili-
gen Veränderungen (§ 6 (1) WHG) 

- Erhalt der Grundwasserneubildung (§ 12 WG) 

- Erhalt der natürlichen oder naturnahe Gewässer einschließlich ihrer 
Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen (§ 1 (3) BNatSchG) 

- Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser (§ 55 WHG) 

- Erhalt des natürlichen Zustands von Gewässern  beim Gewässeraus-
bau (§ 67 WHG) 

Klima/Luft - Schutz von Flächen mit bioklimatischen und / oder lufthygienischen 
Funktionen (§§ 1 (6) u. 1a (5) BauGB, § 1 (3) BNatSchG) 

- Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, 
die der Anpassung an den Klimawandel dienen (§ 1a (5) BauGB) 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021, Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen um mind. 65 % bis 2030 gegenüber 1990 

Arten/Biotope und 
biologische Viel-
falt 

- Vermeidung/Ausgleich/Ersatz von erheblichen Beeinträchtigungen/ Ein-
griffen von Natur und Landschaft (§§ 13 - 15 BNatSchG, §§ 14 u. 15 
NatSchG) 

- Schutz von biologischer Vielfalt sowie Tier-  und Pflanzenpopulationen 
(§ 1 (6) BauGB, § 1 BNatSchG)  

- Schutz der Natura 2000-Gebiete (§ 1 (6) BauGB, § 2 BNatSchG) 

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG  

- Ziele und Vorgaben der Schutzgebiete: NSG, Nationalpark, Biosphä-
renreservat, LSG, Naturpark, Naturdenkmal, geschützter Landschafts-
bestandteil, gesetzlich geschützte Biotope (§§ 23 - 30 BNatSchG) 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen  

2.1 Datengrundlagen 

 Datenquellen 

Schutzgut  

Mensch/Erholung Eigene Erhebungen, Freizeitkarte 

Kultur- und Sachgüter Verzeichnis der Kulturdenkmale (LRA, RP) 

Landschafts-/Ortsbild  Eigene Erhebungen 

Fläche/Boden RVSO, rechtswirksamer FNP, Angaben Gemeinde,  
Kartendienst des LGRB (Geologische Karten, Bodenkarten) 
Altlasten 

Wasser Daten- und Kartendienst der LUBW (Wasserschutzgebiete, 
Hochwassergefahrenkarte, Überschwemmungsgebiete,  
Oberflächengewässer), Erhebung Gewässerstruktur 

Klima/Luft Daten- und Kartendienst der LUBW, Topographische Karten, 
eigene Erhebungen 

Arten/Biotope und biologi-
sche Vielfalt 

Daten- und Kartendienst der LUBW (gesetzlich geschützte  
Biotope § 33 NatSchG und § 30a LWaldG, Natura 2000- 
Gebiete), Artenschutzgutachten, 

2.2 Methodik 

Hauptbestandteil der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ist die Beschrei-
bung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die von der geplanten Flä-
chenausweisung ausgehen. Diese erfolgt in Form eines Flächensteckbriefs für 
die geplante Flächenausweisung 2.13, Umwidmung Sonderbaufläche "Holzla-
gerplatz" in geplante gewerbliche Baufläche. 

Flächensteckbrief 

Der Flächensteckbrief beinhaltet 

- Allgemeine Angaben zur Flächenausweisung 

- Angaben zu übergeordneten Planungen 

- Bewertungskriterien für Mensch, Siedlung und Umwelt (Schutzgüter) 

- Abwägung / Bewertungsergebnis / Empfehlung 

Bewertung der Schutzgüter 

Grundlage für die Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
durch die geplante Flächenausweisung ist eine landschaftsökologische Be-
wertung der Eignung bzw. Leistungsfähigkeit der Schutzgüter bestimmte 
Funktionen im Natur- und Landschaftshaushalt erfüllen zu können. Eine hohe 
Eignung eines Schutzguts bedeutet gleichzeitig eine hohe Empfindlichkeit ge-
genüber Nutzungsänderungen.  

Bei der Bestandsaufnahme des Umweltzustands wird je nach Schutzgut die 
Leistungsfähigkeit in Bewertungsstufen eingeteilt bzw. verbal beurteilt. 
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Nachfolgende Bewertungsaspekte für die Schutzgüter wurden berücksichtigt: 

Schutzgut / Funktion Bewertungsaspekt 

Mensch/Erholung 

Erholungsfunktion Landschaftsbild, Zugänglichkeit, Naherholung, Ferienerho-
lung, Ausstattung an Erholungseinrichtungen  

Schutz der Gesundheit Lärm, Geruch, Strahlen, Erschütterungen, Unfallrisiko,  
Luftschadstoffe 

Umgang mit Abfällen Sachgerechte Handhabung entstehender Abfälle 

Kultur- und Sachgüter 

Bodendenkmale Erdgeschichtliche Zeugnisse 

Baudenkmale Baukulturelle Zeugnisse, gärtnerische, bauliche Anlagen 

Elemente der Kulturland-
schaft 

Natürliche oder vom Menschen geschaffene Güter mit  
materieller Bedeutung für den Menschen oder die Gesell-
schaft 

Landschafts-/Ortsbild 

Eigenart Landschafts-
/Ortsbild 

Sinnlich wahrnehmbare Landschaftsmerkmale: Vielfalt, Ei-
genart, Schönheit 

Sichtbeziehung, Land-
schaftliche Einbindung 

Ausblick, Aussichtspunkt, Blickbezüge in die Umgebung,  
Übergang zwischen Siedlungsflächen und freier Landschaft, 
Ortsrandgestaltung 

Fläche/Boden 

Nutzungsumwandlung Flächengröße, Arrondierung 

Landw. Vorrangflur Stufe I Vorkommen 

Versiegelungsgrad Art der geplanten Flächenausweisung 

Zerschneidung Lage der geplanten Flächenausweisung,  
umgebende Strukturen 

Natürliche Bodenfurchtbar-
keit 

Bewertungsklassen abhängig von Funktionserfüllung  
(Gesamtbewertung nach Wertstufen) 

Ausgleichskörper im Was-
serkreislauf 

Bewertungsklassen abhängig von Funktionserfüllung  
(Gesamtbewertung nach Wertstufen) 

Filter und Puffer für Schad-
stoffe 

Bewertungsklassen abhängig von Funktionserfüllung  
(Gesamtbewertung nach Wertstufen) 

Sonderstandort für natur-
nahe Vegetation 

Bewertungsklassen abhängig von Funktionserfüllung  
(Gesamtbewertung nach Wertstufen) 

Grundwasser 

Dargebot Höffigkeit (die erhoffte Ergiebigkeit von Grundwassererschlie-
ßungen) in Abhängigkeit der Hydrogeologie der Schichten-
stufe 

Neubildungsrate Erneuerung des Grundwassers durch Zufluss 

Schutzwürdigkeit Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag, Lage innerhalb 
von Wasserschutzgebieten 

Oberflächenwasser 

Selbstreinigungsfunktion Gewässerstruktur und Gewässergüte 

Retentionsfunktion Natürliche Überschwemmungsbereiche und Rückhalteräume 

Schutzwürdigkeit Gesetzliche Überschwemmungsgebiete 
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Schutzgut / Funktion Bewertungsaspekt 

Klima/Luft 

Kaltluftentstehung und  
-abfluss 

Abflussbahnen für Kaltluft in Abhängigkeit von Oberflächen- 
relief, Einzugsgebiet und Abflussbarrieren 

Lufthygiene Immissionsschutzfunktion bzgl. Schadstoffe, Temperatur- 
ausgleich und Luftfilterung, bioklimatische Ausgleichsfunktion 

Frischluftproduktion Flächen der Frischluftentstehung in Abhängigkeit von Vegeta-
tion und Oberflächennutzung 

Durchlüftung von Siedlun-
gen 

Windrichtungen und -stärken, Kaltluftsammelgebiete und -
seen, Kaltluftabflüsse 

Arten/Biotope und biologische Vielfalt 

Artenschutz Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten (Rote Liste, 
Natura 2000) 

Schutzwürdigkeit Natura 2000-Gebiet, LSG, NSG, ND, FND, gesetzlich ge-
schützte Biotope, Streuobstbestand 

Vernetzungsfunktion Generalwildwegeplan, Trittstein-Biotop, Teilhabitat in räumli-
chem Zusammenhang mit benachbarten Biotopstrukturen 

Wechselwirkungen  

Mensch / sonstige Schutzgüter Sekundäre Effekte 

Schutzgut / Schutzgut Sekundäre Effekte 

Kumulative Wirkungen Sekundäre Effekte 

Erläuterungen zu Wechsel-
wirkungen  

Die Wirkungen auf die einzelnen Schutzgüter können sich  
aufgrund der bestehenden Wechselwirkungen innerhalb und 
zwischen den Schutzgütern gegenseitig verstärken bzw. kön-
nen Beeinträchtigungen aufgrund von Wirkungsverlagerun-
gen entstehen.  

Wechselwirkungen infolge der funktionalen Zusammenhänge 
und Beziehungen innerhalb von Schutzgütern werden bereits 
im Rahmen der Schutzgutabhandlung berücksichtigt.  

Abwägung / Bewertungsergebnis / Empfehlung 
Das Bewertungsergebnis im Steckbrief erfolgt in drei Stufen:  

 geeignet (ggf. mit Auflagen)  

 bedingt geeignet  

 ungeeignet 

Hier fließen sowohl die stadtplanerischen als auch die landschaftsplaneri-
schen Ergebnisse mit ein. 

Flächenausweisungen, die "geeignet" beurteilt werden, befinden sich größten-
teils innerorts bzw. stellen eine Abrundung der Bebauung dar und beeinträch-
tigen nicht wesentlich den Naturhaushalt und das Landschafts-/Ortsbild. 
Bei Flächenausweisungen, die als "bedingt geeignet" bewertet werden, bedarf 
es aufgrund der z.T. hohen Wertigkeit der Schutzgüter eines erheblichen Aus-
gleichsbedarfs. Dieser ist im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung diffe-
renziert zu ermitteln und entsprechend auszugleichen. Aus landschaftsökolo-
gischer Sicht sollte eine Flächenausweisung, die in der Gesamtbewertung als 
"ungeeignet" eingestuft wird, nicht weiter verfolgt werden.  
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Bei der Abwägung hinsichtlich der Realisierbarkeit einer Flächenausweisung 
ist zu berücksichtigen, dass im Stadium der vorbereitenden Bauleitplanung 
keine abschließende Beurteilung der zu erwartenden Eingriffsintensität, die in 
Abhängigkeit zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung steht, erfolgen 
kann. Die landschaftsplanerische Bewertung ist somit eine erste Analyse und 
geht davon aus, dass eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsrege-
lung nach § 1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG im Umweltbericht bei der Be-
bauungsplanerarbeitung erstellt wird.  

In dem Steckbrief der untersuchten Flächenausweisung wurden Hinweise zur 
Vermeidung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen aus Sicht der Stadt- 
und Landschaftsplanung vermerkt, die bei der Bebauungsplanerarbeitung zu 
berücksichtigen sind. 

Die Beschreibung und Bewertung der städtebaulichen Aspekte und der Um-
weltauswirkungen, hervorgerufen durch die geplante Flächenausweisung, im 
Flächensteckbrief ist somit eine Orientierungshilfe im Abwägungsprozess zur 
künftigen Siedlungsentwicklung für die Gemeinde und Genehmigungsbe-
hörde. 

2.3 Aussagen zum Artenschutz 
Aussagen zum Artenschutz gem. § 39 und § 44 BNatSchG wurden unter Ar-
ten/Biotope und biologische Vielfalt getroffen. Diese basieren auf den Ergeb-
nissen des beauftragten Biologen.  
Nachfolgendes artenschutzrechtliche Gutachten liegt vor: 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, 
erstellt vom Biologen N. Samuel, Pfaffenweiler, Juni 2023 
für die Flächenausweisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten  
im Rahmen des B-Plans "GE Bruckmatten III" 

Hinsichtlich artenschutzrechtlicher Belange ist eine Flächenausweisung ein-
zustufen in  

 geringes Konfliktpotential 

 mittleres Konfliktpotential 

 hohes Konfliktpotential 

Gemäß der Aussage des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags von N. Samuel 
ist bei der untersuchten Flächenausweisung 2.13 aufgrund der Habitatstruktu-
ren von einem geringen Konfliktpotential für Vögel und Fledermäuse auszuge-
hen. Durch Maßnahmen (Baufeldräumung, Ersatzpflanzungen) kann das Ein-
treten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG verhindert werden. 
Reptilien wurden bei der Kartierung nicht vorgefunden. Ebenso sind keine 
Auswirkungen auf andere Artengruppen beispielsweise Amphibien oder Tag-
falter zu erwarten. 
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2.4 Aussagen zur Betroffenheit von Natura 2000 - Gebieten 

Gemäß § 34 BNatSchG sind Aussagen darüber zu treffen, ob eine Beeinträch-
tigung von Natura 2000-Gebieten, d.h. von FFH-Gebieten und Vogelschutz-
gebieten erfolgt.  

In dem Flächensteckbrief wurde bzgl. Natura 2000-Gebieten vermerkt: 

 keine Betroffenheit  

 Betroffenheit gegeben 

Bei der Flächenausweisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten kommt es zu kei-
ner Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten, da das nächstgelegene FFH-Ge-
biet "Mooswälder bei Freiburg" Nr. 7912311 ca. 510 m östlich und das ausge-
wiesene Vogelschutzgebiet 7912-442 "Kaiserstuhl" ca. 580 m westlich entfernt 
liegt. 

2.5 Aussagen zu Streuobstbeständen 

Nach § 33a Abs. 1 NatSchG (Stand: 31.07.2020) sind Streuobstbestände im 
Sinne des § 4 Abs. 7 LLG, die eine Mindestfläche von 1.500 m² umfassen, zu 
erhalten. Im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) werden Streu-
obstbestände folgendermaßen definiert: 

Streuobstbestände sind eine historisch gewachsene Form des extensiven Obst-
baus, bei dem großteils starkwüchsige, hochstämmige und großkronige Obst-
bäume in weiträumigen Abständen stehen. Charakteristisch für Streuobstbestände 
ist die regelmäßige Unternutzung als Dauergrünland. Daneben gibt es Streu-
obstäcker mit ackerbaulicher oder gärtnerischer Unternutzung, Streuobstalleen 
sowie sonstige linienförmige Anpflanzungen. Häufig sind Streuobstbestände aus 
Obstbäumen verschiedener Arten und Sorten, Alters- und Größenklassen zusam-
mengesetzt. Sie sollten eine Mindestflächengröße von 1 500 m² umfassen. Im Un-
terschied zu modernen Obst-Dichtpflanzungen mit geschlossenen einheitlichen 
Pflanzungen ist in Streuobstbeständen stets der Einzelbaum erkennbar. 

Gemäß § 33a Abs. 2 NatSchG dürfen Streuobstbestände im Sinne des Absat-
zes 1 nur mit Genehmigung in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden. 
Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des Streuobstbe-
standes im überwiegend öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der 
Streuobstbestand für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für den 
Erhalt der Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung ist. Maßnahmen der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung und Nutzung sowie Pflegemaßnahmen sind 
keine Umwandlung. 
Nach § 33a Abs. 3 NatSchG sind Umwandlungen von Streuobstwiesen aus-
zugleichen. Der Ausgleich hat vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb 
einer angemessenen Frist zu erfolgen. 

Bei der Flächenausweisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten kommt es zu kei-
ner Betroffenheit von Streuobstbeständen.  

  



GVV Kaiserstuhl-Tuniberg 
8. punktuelle Flächennutzungsplanänderung Umweltbericht 

   Seite 9 

Planungsbüro Fischer November 2023 

2.6 Aussagen zum Biotopverbund 

In Baden-Württemberg existieren zwei Fachplanungen, der landesweite Bio-
topverbund Offenland und der auf Waldflächen bezogenen Generalwildwege-
plan, die im Rahmen des gesetzlich geforderten Biotopverbundes nach § 20 
BNatSchG zu berücksichtigen sind.  

Die Fachplanung Biotopverbund feuchte, mittlere und trockene Standorte be-
stehen jeweils aus einer Kernfläche, Kernraum, und einem 500 m- bzw. 
1000 m-Suchraum. Der Generalwildwegeplan besteht aus einem 1000 m brei-
ten Funktionsraum. 

Bei der Flächenausweisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten kommt es zu kei-
ner Betroffenheit von Biotopverbundflächen. 

2.7 Aussagen zur Landwirtschaft 

Bundesbodenschutzgesetz 
Nach dem Bundesbodenschutzgesetz (§ 1 BodSchG) soll der Boden als 
Standort für die natürliche Vegetation und Standort für Kulturpflanzen, als Aus-
gleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter und Puffer für Schadstoffe sowie 
als landschaftsgeschichtliche Urkunde erhalten und vor Belastungen ge-
schützt werden, eingetretene Belastungen sind zu beseitigen und ihre Auswir-
kungen auf den Menschen und die Umwelt zu verhindern oder zu vermindern. 

Regionalplan (2019) 
Nach Aussage des Regionalplans zum Schutz des Bodens (Plansatz 3.0.2 
und Begründung) soll der Verlust von Böden mit hoher Bedeutung für die na-
türlichen Bodenfunktionen, einschließlich hoher natürlicher Fruchtbarkeit für 
die landwirtschaftliche Produktion, oder mit hoher Bedeutung als Archive der 
Natur- und Kulturgeschichte vermieden werden. 

Des Weiteren soll im Hinblick auf die Land- und Forstwirtschaft (Plansatz 3.0.9 
und Begründung) die Grundlage für eine standortgemäße und nachhaltige 
landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion sowie eine naturnahe Waldbe-
wirtschaftung als wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der Kulturlandschaft so-
wie zur regionalen Wertschöpfung in ländlichen Räumen gesichert und entwi-
ckelt werden. 

Nach Aussage der Raumnutzungskarte ist die Gemeinde Eichstetten östlich 
der Alten Dreisam umgeben von Flächen mit bester Bodenqualität der Vor-
rangflur Stufe 1. Dies bedeutet, dass bei gewerblicher Siedlungsentwicklung 
der Gemeinde Eichstetten östlich der Alten Dreisam Böden mit hoher bis sehr 
hoher Wertigkeit für die landwirtschaftliche Nutzung beansprucht werden. 
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Planausschnitt: Raumnutzungskarte 

 
(Quelle: RVSO 2019) 

Planausschnitt: Bodenkarte  

 
(Quelle: LGRB-Abfrage, Juni 2023) 
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Die Bodenwertigkeit für den Bodentyp y 199: Auengley-Brauner Auenboden 
aus sandig-lehmigem Auensediment lt. LGRB für die Bodenfunktionen "Natür-
liche Bodenfruchtbarkeit", "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf", "Filter und 
Puffer für Schadstoff" und Standort für naturnahe Vegetation" wurde für die 
geplante Flächenausweisung im Steckbrief vermerkt. Es handelt sich gemäß  
Gesamtbewertung unter landwirtschaftlicher Nutzung um einen Standort mit 
hoher Wertigkeit. 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine Flächenumwandlung von Son-
derbaufläche in gewerbliche Baufläche mit geringer Größe handelt, ist in der 
Abwägung der Verlust von wertvollen Böden für die Landwirtschaft im Hinblick 
auf die Ausweisung der Fläche im Rahmen der 8. Änd. des FNP vertretbar. 

2.8 Aussagen zur Wasserwirtschaft 

Wasserschutzgebiete 

Gemäß § 51 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) werden Wasserschutzgebiete 
festgesetzt, um Gewässer vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen, Grund-
wasser anzureichern oder das Abfließen von Niederschlagswasser und das 
Abschwemmen von Nähr- und Schadstoffen in Gewässer zu verhindern. 

Sie werden auf der Grundlage hydrogeologischer Gutachten des Geologi-
schen Landesamtes abgegrenzt. Sie umfassen das Einzugsgebiet, aus wel-
chem das Grundwasser fließt bzw. aus welchem die Quelle gespeist wird. Ein 
Wasserschutzgebiet ist in mehrere Zonen gegliedert, für die abgestufte Hand-
lungsbeschränkungen und Verbote gelten. 

Wie dem nachfolgenden Planausschnitt zu entnehmen ist, befindet sich die 
Flächenausweisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten in der Zone IIIB des 
Wasserschutzgebiets WSG - Bahlingen TB Gewann Löhlinschachen Nr. 
316.037. 

Planausschnitt: Wasserschutzgebiete  

(Quelle: LUBW-Abfrage Juni 2023) 

Bei Einhaltung der entsprechenden Schutzgebietsverordnung ist mit keinen 
Beeinträchtigungen zu rechnen. 
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Überschwemmungsgebiete / Überflutungsflächen 

Überschwemmungsgebiete sind gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
Gebiete, die bei Hochwasser überschwemmt oder durchflossen oder die für 
Hochwasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. 

Gemäß § 65 Wasserhaushaltsgesetz (WG) sind HQ100-Flächen automatisch 
als festgesetzte Überschwemmungsgebiete zu betrachten und § 78 Abs. 4 und 
§ 78a Abs. 1 Nrn. 1 - 8 WHG sind zu beachten.  

Wie der nachfolgenden LUBW-Abfrage zu entnehmen ist, befinden sich inner-
halb der Flächenausweisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten zwei Bereiche 
mit Überflutungsflächen, die bei HQ50 bzw. HQ100 überflutet werden. Bei den 
restlichen Flächen der geplanten gewerblichen Baufläche handelt es sich 
größtenteils um HQextrem-Überflutungsflächen. 

Planausschnitt: Hochwassergefahrenkarte  

(Quelle: LUBW-Abfrage Juni 2023) 

Abweichend von § 78 Abs. 1 Satz 1 WHG kann die zuständige Behörde die 
Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn die Voraus-
setzungen des § 78 Abs. 2 WHG zutreffen. 

Es ist somit darzulegen, dass 

1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen 
werden können, 

2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet an-
grenzt, 

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht 
zu erwarten sind, 

4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beein-
flusst werden, 



GVV Kaiserstuhl-Tuniberg 
8. punktuelle Flächennutzungsplanänderung Umweltbericht 

   Seite 13 

Planungsbüro Fischer November 2023 

5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren ge-
hendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird, 

7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind, 

8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und 

9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser nach 
§ 76 Absatz 2 Satz 1, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes zugrunde 
liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten sind. 

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 bis 8 sind auch die 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen. 

Ein entsprechender Antrag zur Ausnahme nach § 78 Abs.2 WHG wurde 
im Rahmen des Bauleitplanverfahrens gestellt. 

Der Antrag beinhaltet 

 Städtebaulicher Begründung für die Punkte 1 und 2 zur Ausnahme ge-
mäß § 78 Abs. 1 WHG, erstellt vom Planungsbüro Fischer, Freiburg, vom 
12.05.2022 

 Hydrauliche Begründung für die Punkte 3 bis 9 zur Ausnahme gemäß § 
78 Abs. 1 WHG, erstellt vom Ingenieurbüro Keller, Riegel a. K., vom 
15.03.2022 

Die Hydraulische Begründung wurde aufbauend auf eine hydraulische Unter-
suchung, die von Hydrotec, Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt 
mbH, Aachen, vom Dezember 2021, erstellt wurde, erarbeitet. 

Die städtebaulichen und hydraulischen Begründungen kamen zu dem 
Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Ausnahme gegeben sind. 

Der erforderliche Retentionsausgleich in Höhe von ca. 650 m³ für die geplante 
Flächenausweisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten (Baugebiet "GE Bruck-
matten III") sowie für das angedachte Baugebiet "Steegmatten III"  in Höhe 
von ca. 1.654 m³ kann gemäß dem Projektbericht des Büros Hydrotec vom 
Dezember 2021 auf nachfolgender Fläche mit einem potentiellen Retentions-
raumzugewinn von 3.427 m³ erbracht werden 

  

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/hhj/page/bsbawueprod.psml;jsessionid=E2C763BB36F9498974CB7BBEEA175912.jp80?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR258510009BJNE007701360&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Planausschnitt: Retentionsausgleich  

 

(Quelle: Projektbericht des Büros Hydrotec vom Dezember 2021, Überflutungsflächen HQ100 in der „potenziellen 

Ausgleichsfläche II“: HWGK und aktualisierter Istzustand) 

3 Alternativenprüfung 

Die Nullvariante beinhaltet die Prognose bei Nichtdurchführung der Planung. 
Es ist bei der Nullvariante davon auszugehen, dass die derzeitige Nutzung der 
Fläche weiterhin erfolgt und somit der gegenwärtige Umweltzustand erhalten 
bleibt. 

Mit Hilfe von Planungsvarianten kann der optimale Standort für eine Flächen-
ausweisung festgelegt werden. Dabei ist die Eingriffsintensität in die verschie-
denen Schutzgüter unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Aspekte 
ausschlaggebend. 

Das Baugesetzbuch sieht für den Umweltbericht Anlage 1 i.V.m. § 2 Abs. 4 
und § 2a Satz 2 Nr. 3 vor, dass in Betracht kommende, anderweitige Planungs-
möglichkeiten bei der Bewertung der Flächenausweisung berücksichtigt wer-
den müssen. 

Im Rahmen der städtebaulichen Begründung für die Punkte 1 und 2 zur Aus-
nahme nach § 78 Abs. 1 WHG, die vom Planungsbüro Fischer i.d.F. v. 
12.05.2022 erstellt wurde, wurde eine Alternativenprüfung, die nachfolgend 
abgedruckt ist, erstellt. 
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Der rechtswirksame FNP des Gemeindeverwaltungsverbands Kaiserstuhl-Tuniberg 
zeigt, dass die gewerbliche Entwicklung im östlichen Bereich der Ortslage stattgefun-
den hat. 

Der vorliegende FNP (Stand: 2003) (s. u.) basiert auf einem zwischenzeitlich veralte-
ten Kataster, so dass nur im Vergleich zum aktuellen Kataster erkennbar ist, dass der 
überwiegende Teil der ausgewiesenen gewerblichen Bauflächen inzwischen bebaut 
ist. 

 
(Quelle: Planungsbüro Dipl.-Ing. Ruppel, Waldkirch, FNP GVV Kaiserstuhl-Tuniberg, Teilplan 2: Eichstetten) 

Die im FNP mit 1 - 4 bezeichneten Flächen sind hinsichtlich noch freier Flächen wie 
folgt zu bewerten. 

Fläche 1: "GE Bruckmatten" und "GE Bruckmatten II" sind vollständig bebaut. Die im 
Kataster noch erkennbaren beiden freien Grundstücke nördlich der Ortsdurchfahrt 
(Hauptstraße) sind Erweiterungsflächen von bestehenden Betrieben und bereits in 
deren Eigentum. Das im Kataster noch als unbebaut dargestellte Grundstück östlich 
der Straße "Bruckmatten" (östlicher Ortsrand) wurde zwischenzeitlich bebaut. 

Fläche 2: "Steegmatten II" 

Das Gewerbegebiet wurde nach Abzug der Fa. Gould und Abbruch des Bestands neu 
überplant. Dabei wurden ca. 50 % des Gebiets (nördlicher Bereich) als Urbanes Ge-
biet ausgewiesen, wovon zwischenzeitlich fast 50 % durch einen Drogeriemarkt sowie 
einen Sozialwohnungsbau der Gemeinde bebaut sind. 

Der südlich verbleibende ca. 1,0 ha große Bereich wurde als Gewerbegebiet ausge-
wiesen. 

Von diesem ca. 1,0 ha großen Gewerbegebiet wird derzeit im Anschluss an den Dro-
geriemarkt Rossmann eine Fläche für eine Ansiedlung vorgehalten, zu der es aber 
noch laufende Verkaufsgespräche gibt. Südlich daran anschließend wurde eine Teil-
fläche der Regionalwert AG zugesagt. Die genaue Abgrenzung zwischen den beiden 
Gewerbegrundstücken kann sich aufgrund laufender Verkaufsgespräche aber noch 
verschieben (s. u. Plan). Damit verbleiben nur noch 2 unbebaute Grundstücke, die für 
die gewerbliche Entwicklung der Gemeinde Eichstetten vorgehalten werden sollen, 
da die Gemeinde sonst über keine gewerblichen Bauflächen mehr verfügt.  
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Unabhängig davon wären diese beiden Grundstücke mit Stichstraße aufgrund der 
geringen Größe nicht für eine Erweiterung der Fa. Naturkost Rinklin geeignet (s. auch 
Ausführungen unter Künftige Erweiterung / Planungsziel / Auswirkungen). 

Fläche 3: "Steegmatten III" 

Die Fläche "Steegmatten III" schließt südlich an "Steegmatten II" an. Diese Fläche ist 
nicht durch einen B-Plan überplant und befindet sich in einem HQ100-Bereich. Eine 
bauliche Nutzung wäre auch hier ohne Ausnahme nach § 78 Abs. 1 WHG nicht mög-
lich. 

Fläche 4: "Steegmatten I" 

Das Gewerbegebiet schließt östlich an die Gewerbegebiete "Steegmatten II" und 
"Steegmatten III" an und ist mit dem Lebensmittelmarkt sowie einem bestehenden 
Gewerbebetrieb (Fa. Rodday Wundmanagement GmbH) südlich sowie einer Tank-
stelle nördlich nahezu vollständig bebaut.  

Potentielle Gewerbestandorte 

Des Weiteren wurden Überlegungen zur möglichen Einwicklung von gewerblichen 
Bauflächen angestellt, die noch nicht im FNP ausgewiesen sind. Hierfür wurden in 
einer Übersichtskarte (s. Anlage) Restriktionen wie Regionaler Grünzug, Vogel-
schutzgebiet, Natura 2000 sowie Überflutungsflächen überlagernd dargestellt. Des 
Weiteren wurden ergänzend geplante Bauflächen aus dem FNP sowie Nutzungen 
wie Sportpark und Friedhof dargestellt.  

Aus der Überlagerung der verschiedenen Restriktionen zeigt sich, dass die Ortslage 
von Eichstetten im Süden, Westen und Norden sehr eng durch das Vogelschutzgebiet 
begrenzt wird. Im Osten, Nordosten und Südosten grenzt der Regionale Grünzug an. 
Des Weiteren liegen die Bereiche nördlich, östlich und südwestlich der vorhandenen 
Gewerbegebiete innerhalb von Überflutungsflächen.  

Damit ergibt sich im Ergebnis nur eine potentielle gewerbliche Baufläche (Flächen 5) 
östlich angrenzend an das Gewerbegebiet "Bruckmatten II". Diese Fläche wird über-
spannt von zwei 380 kW-Leitungen der Transnet-BW.  

Aufgrund der baulichen Einschränkungen, die sich durch die freizuhaltenden Lei-
tungskorridore ergeben, ist eine sinnvolle und flächenmäßig effektive bauliche Nut-
zung nicht gegeben. Auch im Hinblick auf den Grundstückszuschnitt und die Erschlie-
ßung scheidet die Fläche aus städtebaulicher Sicht aus. 

4 Zusammenfassung 

In dem vorliegenden Umweltbericht, der eine Umweltprüfung darstellt, wurden 
die Umweltauswirkungen dargestellt, die sich bei der geplanten Flächenaus-
weisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten in der 8. punktuellen Änderung des 
Flächennutzungsplans des GVV Kaiserstuhl-Tuniberg ergeben. Dadurch er-
hält die Verwaltungsgemeinschaft wie auch die Kommune Abwägungsmate-
rial, um die Umweltbelange in der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Bei der stadt- und landschaftsplanerischen Bewertung der geplanten Flä-
chenausweisungen wurde beurteilt, mit welchem ökologischen Risiko bei einer 
Realisierung zu rechnen ist. Dabei wurden die Schutzgüter Mensch/Erholung, 
Kultur- und Sachgüter, Landschafts-/Ortsbild, Fläche/Boden, Wasser, 
Klima/Luft sowie Arten/Biotope und biologische Vielfalt berücksichtigt.  

  



GVV Kaiserstuhl-Tuniberg 
8. punktuelle Flächennutzungsplanänderung Umweltbericht 

   Seite 17 

Planungsbüro Fischer November 2023 

Eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsregelung nach § 1a BauGB 
i.V.m. § 18 BNatSchG ist im Umweltbericht bei der Bebauungsplanerarbeitung 
zu erstellen. Jedoch wurden bereits in dem Steckbrief der untersuchten Flä-
chenausweisung Hinweise zur Vermeidung und Verringerung nachteiliger 
Auswirkungen vermerkt, die bei der Bebauungsplanerarbeitung zu beachten 
sind. 

Bezüglich der Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange gilt im Rah-
men des Umweltberichts zum Flächennutzungsplan eine abgeschichtete Vor-
gehensweise. Dies bedeutet, dass aufgrund der Ausstattung mit Biotopen 
bzw. mit Habitatstrukturen die Möglichkeit des Vorkommens besonders ge-
schützter Arten für die untersuchten Flächenausweisungen abgeleitet und die 
grundsätzliche Machbarkeit der Flächenausweisung festgestellt wurde. 
Da derzeit im Parallelverfahren der Bebauungsplan "GE Bruckmatten III" auf-
gestellt wird, konnte auf das Ergebnis des im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens erstellten Artenschutzrechtlichen Gutachtens zurückgegriffen werden. 

Des Weiteren wurde überprüft, inwieweit die geplanten Flächenausweisungen 
zu einer Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten führen und diverse 
Schutzgebiete und -objekte tangiert werden. 

Da sich in der Flächenausweisung zwei Bereiche, die bei HQ100 bzw. HQ50 
gemäß LUBW-Abfrage überflutet werden, befinden, ist ein Antrag zur Aus-
nahme nach § 78 Abs.2 WHG erforderlich. Dieser wurde im Rahmen des 
parallel durchzuführenden Bauleitplanverfahrens gestellt. 

Der Antrag beinhaltet 

 Städtebauliche Begründung für die Punkte 1 und 2 zur Ausnahme gemäß 
§ 78 Abs. 1 WHG, erstellt vom Planungsbüro Fischer, Freiburg, vom 
06.11.2023 

 Hydrauliche Begründung für die Punkte 3 bis 9 zur Ausnahme gemäß § 78 
Abs. 1 WHG, erstellt vom Ingenieurbüro Keller, Riegel a. K., vom 
15.03.2022 

Die Hydraulische Begründung wurde aufbauend auf eine hydraulische Unter-
suchung, die von Hydrotec, Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt 
mbH, Aachen, vom Dezember 2021, erstellt wurde, erarbeitet. 

Die städtebaulichen und hydraulischen Begründungen kamen zu dem Ergeb-
nis, dass die Voraussetzungen für eine Ausnahme gegeben sind. 

Der erforderliche Retentionsausgleich in Höhe von ca. 650 m³ für die geplante 
Flächenausweisung 2.13 der Gemeinde Eichstetten (Baugebiet "GE Bruck-
matten III") ³ kann gemäß dem Projektbericht des Büros Hydrotec vom De-
zember 2021 erbracht werden 

  



GVV Kaiserstuhl-Tuniberg 
8. punktuelle Flächennutzungsplanänderung Umweltbericht 

   Seite 18 

Planungsbüro Fischer November 2023 

Die Umweltprüfung zur 8. punktuellen Änderung des FNP der Gemeindever-
waltungsverbands Kaiserstuhl-Tuniberg kommt zu folgendem Ergebnis:  

 Eine Realisierung der geplanten Flächenausweisung 13.2 ist möglich, 
da 

- aus stadt- und landschaftsplanerischer Sicht die Flächenausweisung 
als geeignet eingestuft wurde, da sie eine Ergänzung des bestehenden 
Gewerbegebiets darstellt.  

- Natura 2000-Gebiete nicht betroffen sind  

- FFH-Mähwiesen und Streuobstbestände nicht vorhanden sind 

- Biotopverbundflächen nicht betroffen sind 

- vorhandene Biotopstrukturen ein geringe Konfliktpotential besitzen 

- die Fläche innerhalb eines Überschwemmungsgebiets gemäß § 78 
WHG und innerhalb eines Risikogebiets gemäß § 78b WHG liegt, je-
doch die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach § 78 Abs. 1 WHG 
vorliegen 

- der Regionale Grünzug ca. 50 - 70 m nördlich verläuft und somit nicht 
betroffen ist. 

 

Freiburg, den 22.06.2023  FEU-ta Bötzingen, den ........................... 
 06.11.2023  LIF-ta 
 

 

 

............................... .................................... 

Planer  Verbandsvorsitzender  
   (Schneckenburger) 
 
 
( Umweltbericht 8. Änd. FNP 02.docx) 


